
Eingetragen im Vereins-Register unter Aktenzeichen: VR 291 – Amtsgericht Öhringen. 
Durch Bescheinigung des Finanzamtes Öhringen als gemeinnützigen Zwecken dienend und  

als besonders förderungswürdig anerkannt. 

 
Animal Pard Net e.V. 

Bitzfelder Str. 22 
74626 Bretzfeld 

Tel.: 07946-941849 
Fax: 07946-941848 

Bankverbindung: 
Sparkasse Hohenlohekreis 

Konto 225672 
BLZ 622 515 50 

Pflegestelle:  
Familie Hempel 
Gießenerstr. 40 

35625 Hüttenberg 
Tel. + Fax: 06441 - 679446 

 

Übernahmevertrag  
Der Tierschutzverein „APN“ übergibt an Herrn/Frau 
Name    Vorname   Beruf    
Wohnort ( )    Str./Haus-Nr.     
Tel.-Nr.    
ausgewiesen durch Personalausweis/Reisepaß-Nr.     
Ausstellende Behörde     am    
 
Folgendes Tier: 
Art Hund   Chip Nr.  ____________ 
Geschlecht                           / kastriert Farbe      
Name         Alter           Jahre   
Impfungen  siehe Impfpass Sonstiges     
Gegen eine Spende in Höhe von EURO:____________________ 
 
 Der eingetragene Verein APN verfolgt das Ziel, eine artgerechte, sorgfältige und verantwortungsvolle Tierhaltung zu realisieren.  
Der Übernehmer akzeptiert mit der Übernahme des Tieres diesen Grundsatz und übernimmt das Tier zu folgenden Bedingungen: 
• mit der Übergabe des Tieres wird der Übernehmer Halter und übernimmt alle damit verbundenen Pflichten. Insbesondere die 

gesetzliche Tierhalterhaftung geht auf den Übernehmer im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses über. 
• er verpflichtet sich weiterhin Zwinger- und Kettenhaltung sowie sämtliche isolierende Maßnamen zu unterlassen. Das Tier 

wird in Haus oder Wohnung gehalten.  Er gewährleistet Familienanschluss um dem Rudelbedürfnis des Tieres gerecht zu 
werden. Eine Unterbringungen in kleinen, dunklen oder feuchten Nebenräumen ist zu unterlassen. 

• Der Übernehmer verpflichtet sich weiterhin, Misshandlungen zu vermeiden und auch durch Dritte nicht zu dulden. Im 
Krankheitsfall sorgt er für tierärztliche Betreuung. Die Fütterung ist ausgewogen und dem jeweiligen Bedürfnis des Tieres 
entsprechend. Der Übernehmer verpflichtet sich, das Tier nicht zu Zuchtzwecken zu verwenden. 

• Der Übernehmer hat das Tier den Umständen entsprechend, insbesondere im Hinblick auf mögliches Entlaufen  zu 
beaufsichtigen. Sollte das Tier dennoch abhanden kommen, ist dies sofort dem APN e.V. zu melden. 

• Der Übernehmer gestattet dem Beauftragten des Vereins, die Einhaltung der bevorstehenden Bedingungen zu überprüfen, 
insbesondere hierzu ein Grundstück- und Wohnungsbetretungsrecht zu üblicher Zeit einzuräumen. 

• Die Weitergabe des Tieres ist nur mit Einverständnis des Vereins möglich. 
• Die Tötung des Tieres bedarf der Zustimmung des Vereins APN. Sie hat schmerzlos und durch einen Tierarzt zu erfolgen. 

Muss ein Tier in dringenden Fällen sofort getötet werden, ist dem Verein hierüber eine tierärztliche Bescheinigung 
vorzulegen. 

• Der Übernehmer verpflichtet sich, das Tier  zum erstmöglichen Zeitpunkt auf eigene Kosten ordnungsgemäß kastrieren zu 
lassen. Bei Aufforderung durch den Verein, ist diesem eine Bescheinigung hierüber vorzulegen. Bei einem unbeabsichtigten 
Wurf des Tieres, ist der Verein zu verständigen. 

• Nimmt der Übernehmer einen Wohnungs- oder Ortswechsel vor, ist dem Verein die neue Anschrift umgehend mitzuteilen. 
• Das Eigentum an dem übernommenen Tier geht nach Ablauf von zwölf Monaten an den Übernehmer über, falls über diesen 

Zeitraum die genannten Bedingungen ausnahmslos erfüllt wurden. Bei einem vorliegendem Verstoß gegen die 
Vertragsbedingungen, kann der Zeitraum von zwölf Monaten aus wichtigem Grund noch einmal um bis zu 12 Monate 
verlängert werden. 

• Kann der Übernehmer des Tieres die Bedingungen dieses Vertrages nicht gewährleisten, verpflichtet er sich, das Tier an den 
APN e.V. bedingungslos und  ohne Entschädigung zurückzugeben. Der Übernehmer hat weiterhin eine sich nach der 
Schwere des Verstoßes richtende Vertragsstrafe , bis zur Höhe von 500,00 Euro, an den Verein zu entrichten. 

• Eine Gewährleistung über den gesundheitlichen Zustand, Impfungen,  die charakterlichen Eigenschaften und des Alter des 
Tieres wird ausgeschlossen. 

• Wird der Vorbesitzer eines etwaigen Fundtieres bekannt, so ist das Tier diesem, falls das Eigentum noch nicht übergegangen 
ist, umgehend zurückzugeben. 

• Weiter verpflichtet sich der Übernehmer, für das Tier eine Schutzgebühr, welche den jeweiligen Umständen entspricht, an 
den Verein zu bezahlen. 

• Mündliche Nebenabsprachen zu diesem Vertrag wurden nicht getroffen. 
• Sollte eine Bestimmung in diesem Vertrag den gesetzlichen Vorschriften nicht entsprechen, durch neue Vorschriften 

unwirksam werden oder lückenhaft sein, so wird die Wirksamkeit des Vertrages im übrigen hierdurch nicht berührt. Der 
Vertrag soll vielmehr so ausgelegt oder umgedeutet werden, dass eine seinem Sinn und Zweck entsprechende 
angemessene Regelung gilt, die, soweit rechtlich zulässig, dem am nächsten kommt, was die Vertragsschließenden gewollt 
haben. 
Der Übernehmer bestätigt, eine Ausfertigung dieses Vertrages erhalten zu haben. 
Durch meine Unterschrift akzeptiert der Übernehmer die Bedingungen dieses Vertrages.  

Du bist zeitlebens für das verantwortlich, was Du D ir vertraut gemacht hast . 

_____________________,den__________________ 
 
___________________________________  __________________________________ 
Unterschrift des Übernehmers     Unterschrift für den Tierschutzverein 


